
 

 
 Dienstgebäude 

Herdentorsteinweg 49/50 
28195 Bremen 
 
Bus / Straßenbahn 
Hauptbahnhof 
oder Herdentor 

Eingang 
Entwurf und Neubau: 
Hillmannplatz 8-10 
Straßenerhaltung, 
Brücken- und Ing.bau 
sowie Schwertransporte: 
Hillmannstraße 2a 

Sprechzeiten 
Mo. bis Fr. 
8:00 - 12:00 Uhr 
weitere Termine 
nach tel. 
Vereinbarung mög-
lich 

Geschäftsstelle: 
T (0421) 361 9780 
F (0421) 361 9738 
E-Mail office@asv.bre-
men.de 
  

 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0, 
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de 

 

Amt für Straßen und Verkehr  Freie 
Hansestadt 
Bremen 
 

ASV, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen 
 
Ortsamt Burglesum 
Oberreihe 2 
28717 Bremen 
 
 

 Auskunft erteilt 
Melanie Lange 
T +49 421 361 10305 
 
E-Mail 
melanie.lange@asv.bremen.de 
Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
Mail vom 25.02.2026 
 
Bremen, den 12.03.2026 

Beschluss des Beirates Burglesum 
Anträge zur Beseitigung von Winterschäden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Sie haben uns den o.g. Beschluss vom 24.02.2026 mit Mail vom 25.02.2026 übersendet. Darin fordert 
der Beirat Burglesum die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung auf, zu veranlassen, dass 
die Winterschäden auf den Fahrbahnen der Burglesumer Hauptverbindungsstrecken, wie der Stader 
Landstraße, Grambker Heerstraße, sowie Lesumer Heerstraße und Unter den Linden (hier vor Sper-
rung der A270) unverzüglich beseitigt werden. 

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 
Derzeit werden fortlaufend die Straßenschäden abgearbeitet. Dabei werden die Hauptverkehrsstra-
ßen bevorzugt behandelt. 

Da die Arbeiten unter laufendem Verkehr realisiert werden, können nur Teilabschnitte in den verkehrs-
ärmeren Zeiten (9 – 15 Uhr) nacheinander erledigt werden. Des Weiteren werden flächige Schadens-
bilder aufwendiger repariert (Ausbau Asphalt mittels Fräsen und maschineller Wiedereinbau), was zu 
erheblich längeren Ausführungsfristen führt. 

Da die Schäden mehrheitlich unvermittelt auftreten, können die Reparaturarbeiten nicht planmäßig 
erfolgen. Die Schäden werden nach Dringlichkeit und bestehenden Verkehrsgefährdungen abgear-
beitet. Ggf. werden Schäden vorab nur durch entsprechende Beschilderungen kenntlich gemacht, bis 
eine Behebung möglich ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Melanie Lange 
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